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ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung(EnEv)vom 1 18. November 20'13

für Wohngebäude
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Erneueöare Energien

Art der Lüffuog / Kühlung X Fensterlüftung
D Schachtlüftung

Gültig bis:

Gebäudetyp

Adresse

Gebäudeteil

tsauranr uooauoe -

Anzaht Wohnungen

Wesentliche Energieträger für
Heizung und Warmwasser 3

! Lüftungsanlage mit Wärmenickgewinnung
E Lüftungsanlage ohne Wämerückgewinnung

fj Anlage zur
Kühlung

! Modernisierung
(Anderung / Erweiterung)

E Sonstiges
(freiwillig)

Hlnweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Ber€chnung des Energlsbedarts unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen od6r durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermitt€lt werden, Als Be-
zugsflächo dient die energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die slch in de. Regel von den allgemeinen
Wohnflächonangaben unterscheidel. Die angegebenen Vergleichswerle sollen überschlägige Vergl€iche srmögli-
ch6n (Erläqterungen - siehe Sgltc)6Teil des Energieausweisos sind die Modemisierungsempfehlungen (Seite 4).

X Der Energieaus\,veis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energie-

bedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Selte 2 dargesteltt. Zusätzliche lnformationen zum Verbrauch sind
freiwillig.

tr Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energi€verbrauchs erstollt (Energie-
veörauchsausweis). Die Ergebnisse sind auI Seit€ 3dargestellt.

Datenerhebung BedarfMerbrauch durch X Eigentümer . Aussteller

E Dem Energieausweis sind zusätzliche lnlormationen zur energetischen Oualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lodiglich der lnformation. Die Angaben im Energieausweis bgziehen sich auf das
gesamte Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieauswels ist ledlglich dafür g€dacht,
einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.
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.j,t. (ggc.tt barh4 -,.Dipl.-lng (FH) Fachrichtung Arcl 6ktur

Unterschrift des Aßstellers

Oatum der angewendet€n EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV 'z Bei nlcht re.fiEeltger Zuteilung
der Registriernummer (§ 17 Absats 4 SaE 4 und 5 EnEV) isl das Datum der Antragstellung einzutragen; dle Registdemummer ist nach deren
Eingang nechträglich einzuseEen. 3 Mehrfachangaben möglich ' beiWärmenetze. Baujahr der obergabestation
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Gebäude
f reistehendes Zweifamilienhaus

f] nach § 19 EnEV aus der Wohnfläche ermittelt

Erdgas LL

Verwendung: keine

Anläss der Ausstellung
des Energieausweises

! Neubau
X Vermietung / Verkauf

BaujahrWärmeerzeuger xa

Gebäudenutzfläche (AN)



für Wohngebäude
gemäßden §§'16fi. Energieeinsparverordnung(EnEV)vom 1 18. November 2013
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Energiebedarf
Co2-Emissionen 3 41,9 kg/(m'a)

ENERGIEAUSWEIS
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Primärenerglebedarf dlalos Gebäudo
ö

Nutzung 6mouerbarcr Ehorgien zur Dackung des
lryärme"und Kältebedartr auf Grund d6a Eheuerbar6.
Eneigbn.trvärmeses€tze. (EEWämeG)

Endenergiebedarf dieses Gebäudes
[Pfl ichtangabe in lmmobilienanzeigen]

Angaben zum EEWärmed Vergleichswerte Endenergie

Deckungsanteil

ErsatzmaßnahmenG
DIe Antorde.ungen d6s EEWärmeG wadan durch di6
EB.Emaßnehme nach § 7 Absats 1 l{onmer 2
EEt{äm.G .füllt
tr Die nach § 7 Absatz 1 Nummer2 EEWärmeG

ve.schärften Anforderungswerte der EnEV sind
eingehalten,

D Die in Vebindung mit § I EEWärmeG um o/o

verschärften Anforderungswerte der EnEV sind
ei6gehalten.

Verschärft€r Anforderungswert
Primärenergiebedarf: kwh/(m1a)

Verschärfr er Anforderungswert
lür clie en€rgetjsche Qualltilt der
Gebäudehijlle +' w/(m1 K)

X Verfähren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

E Verfahren nach OIN V 18599

tr Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV

X Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV
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Anforderuno6n oemäß EnEV

P märeneroiebedarf

lslwert 187,3 kwh/(m: a) Anlorderungswert 104,7 kwh/(m'?'a)

Energetische Oualitit der Gebäudehülle Hr'

lst.w€rt 0,87 w/(maK) Anlorderungswert 0,56 W/(maK)

Sommerlicher Wärmeschulz (bei Neubau) tr eingehalten

Für Energieb6darfsberechnungen verwendetes v6rfahrcn

I

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren
Die Energieeinsparverordnung lässl tür die Berechnung des Energiebedarfs
unterschiedliche Verfahren zu, dle im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergeb-
nisson führen können, lnsbesondere wegen standardisierter Randbedingungen
erlaubsn die angegsbenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen
Energievorbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezilische
Wsrte nach d€r EnEV pro Quadratrneter Geb:iudenuEfiäche (A), die im
Allgemeinen größer ist äls die wohnfläche des Gebäudes.

I siehe Fußnole 1äulse,teI des Ene€,6ausweis6 sisho Fußnote 2 äufseiie I des En6rgi6ausweise3 freiwilllge Angabo
' nrrr bei Neubau sowie bei Modemrserung im l-all dos § 16 AbsaE 1 Satz 3 EnEV " nur b€i Neubau6 nur bei Neubau im Fall der Am,rendung von § 7 Absats 1 Nummer 2 EEWärmeG 7 EFH: Einfamilienhaus. MFH| Mehfghilienhaus



für Wohngebäude
gemäß den §§ '16 ff. Enerqieeinsparverordnung(EnEV) vom 1 ls November 2013
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Endenergieverbrauch dieses Gebäudes
IPfl ichtängabe in lmmobilienanzeigen]

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Zeiltaum

bs Energieträger3

25.08.2013
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'1.18

ffi\BlclolelF
0 2! !0 75 100 t25 150 t75

ffi\'
-

225 >240

--u.:{:$':$S

Die modollhafi ermilteLten Vergleichswerle beziehen sich

auf Gebäude, in d6nen Wärme für Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt

Soll 6in Energieveörauch eines mit Feh- oder Nahwärm€
beheizten Gebäudes verglichen werden, i6t zu beacht6n.
dass hier normalerw€ise ein um 15 - 30 70 geringerer
En€rgieverbrauch as bei verglaichbaron cebäuden mil
Kesselheizung zu erwarten ist,

-

Erläuterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des EneEieveörauchs ist durch dao EnergieeinspaNerordnung vorgogeben- Die Wert6 der Skälä sind
spezilische Werle pro Quadratmeter Gebäudenulzfläche (AN) nach der Energieeinsparverordnung, die im Allgemeinen größer ist als di6
Wohnfläche des Gebäudes- Der talsächliche Energleverbrauch einer Wohnung oder eines Gebäudes weichl insbesondere weg€n des
Witterungseinllusses und sich änd6rnden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

1 siehe FußnolB 1 aul Seite 'l des Energieausweises ' siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des EnergieausweisesI gegebenenlalls auch Leerstandszuschläge, Warmwasser-oder Kühlpauschale in kwh ' EFH: Einfamilienhaus, MFH: Meh amilienhaus

24.O4_2016 Erdgas LL 1,10 70594

Energieverbrauch

Klima-
faktor

612169377

-I

-----T-----

Vergleichswerte Endenergie



ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung(EnEV)vom 1 18. November 2013

für Wohngebäude

Registriernummef Nl-2016-001067328 4Empfehlungen des Ausstellers

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung
I\,,|aßnahmen 2ur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind X möglich ! nicht möglich

Empfohlene Modernisierungamaßnahmen

Bau' oder
Anlagenteile

tr weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

(freiwillige Angäben)

qeschätzte
Amortisa-
tionszeit

geschätzte
Kosten pro
eingesparte

Kilowatt-
stunde

Ende

2

Maßnahmenbeschreibung in
einzelnen Schritten

in
Zusammenhang

mit größerer
Modemisierung

als
Ei zel-
maß-

nahme

empfohlen

Wände Überprüfung dgr Außenwände auf
Zweischaligkeit und ggf. Belüllung der
Hohlschichten mit einem geeigngt6n

Einblasdämmstoff gem. aktueller
EnEV,

X X

Keller Dämmung der Kellerdecte von der

Kaltseite mit einem geeigneten

Dämmstoff gem. aktueller EnEV

tr X

l\,4odernisierungsempfehlungen fÜr das Gebäude dienen lediglich der lnformation
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Emplehlungen sind
erhältlich bei/unter:

EUB, Energie- und Umweltberalung
Von-l\rüller-Str 33, 26123 Oldenburg

i siehe Fußnote 1 auiseite 1 des Enerq eausweises

Hoil€.imb sonkzE. Enalisb€dr.r 135ss a 3 2

'? siehe Fußnote 2 auf seite 1 des Enercieausweises

Nr.

1

Hinweis:

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)



gemäß den §§ 16 tf. Energjeeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18. November 2013

Erläuterungen

Anoabe Gelräudetell - Seite 1

Bei Wohngebäuden, die zu einem nichl unerheblichen Anteilzu
ander€n als Wohnzw€cken genutztwerden, ist die Ausstellung
des Energieausweises gemäß dem I\,4usler nach Anlage 6 auf
den Gebäudeteil zu beschränken, der getrennt als Wohnge-
bäude zu behandeln ist (siehe im Elnzelnen § 22 EnEV). Dies
wird im Energieausweis durch die Angabe ,,Gebäudeteil" deut-
lich gemacht.

Erneuerbere Eneroien - Seile 1

Hier wird darüber informiert, wofür und in welcher Art erneuer
bare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2
(Angaben zum EEWärmeG) dazu weitere Angaben.

Eneroiebedart - Seite 2
Der Energiebedarl wird hier durch den Jahres-Primärenergie-
bedarf und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben
werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden
auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener
Daten und unter Annahme von slandardisierten Randbedin-
gungen (2.8. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzer-
verhalten, standardisierte lnnentemperatur und innere Wärme-
gewinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Oua-
lität des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von
der Wellerlage beurteilen. lnsbesondere wegen der standardi
sierten Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch.

Endenerolebedarf -Seite 2
Der Endenergie bedarf gibt die nach technischen Regeln be-
rechnete, jährlich bEndtigte Energiemenge tür Heizung, Lüftung
und Warmwasserbereitungan. Er wird unter Standardklirna-
und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein lndi-
kator für die Energi€eflizienz eines Gebäudes und seiner Anla-
gentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
dem Gebäude unter der Annahme von standardisierten Bedin-
gungen und unter Berücksichtigung der EnergieverlUste zuge-
führt werden muss, damit die standardisierte lnnentemperatur,
der Warmwasserbedarf und die notwendige Lüttung sicher-
gestellt werden können. Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

' siehe Fu8note 1 au, Seile 1 des Energieausvreises

Primärenerqiebedarl -seite 2
Der Primärenergiebedarf bildet die Energ eetfizienz des ce-
bäudes ab. Er berücksichtigt neben der Endenergie auch die
sogenannte,,Vorkette" (Erkundung, Gewinnung. Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energieträger (z-8.
Heizö|, Gas, Srom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner
Wen signalisiert einen geringen Bedarf und damit elne hohe
Energieeffizjenz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt
scholende Energrenutzung. Zusätzlich kdnnen dre m dem
Energ ebedarl verbundenen CO'-Fmissionen des Gebäudes
f reiwillig angegeben werden.

Eneroe$sche OualiEt der C€häudehülle -Seite 2
Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende
Umtassungs f lächebezogeneTransmissionswärmeverlusr (For-
melzeichen in der EnEV: H''), Er beschr€ibt die durchschniu-
lache energetische Oualität aller wärmeübertragenden Umfas-
sungsllächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Ge-
bäudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen
Wärmeschutz. Außerdem stellt die EnEV Anforderungen an
den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor Uberhitzung)
eines Gebäudes.

Anoaben zum EEWärmeG - Selte 2
Nach dem EEWärmeG müss6n Neubauten in beslimmtem
Umfang erneuerbare Energien zur Deckung des Wärme- und
Kältebedarfs nutzen. ln dem Feld ,Angaben zum EEWärmeG"
sind die Art der eingesetzten erneuerbaren Energien und der
prozentuale Anteil der Pilichterfüllung abzulesen. Das Feld
,Ersatzmaßnahmen" wird ausgefüllt, v'/enn die Anlorderungen
des EEWärmeG teilweise oder vollständig durch l\raßnahmen
zur Einsparung von Energie erfüllt werden. Die Angaben
dienen gegenüber der zuständigen Behörde als Nachweis
des Umlangsder Pf lichterf üllungdurchdie ErsaEmaßnahme und
der Einhalluno der für das Gebäude geltenden verschärften
Anforderungswerte der EnEV.

Endercroleverbrauch - Seite 3
Der Endenorgieverbrauch wird für das Gebäude aul der Basis
derAbrochnungen von Heiz" und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energiever-
brauchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht der einzel
nen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energiever-
brauch für die Heizung wird anhand der konkreten örtlichen
Wetterdaten und mithilte von Klimalaktoren auf einen deutsch'
landweiten l\,litteken umgerechnet. So lührt beispielsweise ein
hoher V€rbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu ei-
ner schlechteren Beuneilung des Gebäudes. Der Endenergie-
verbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualität des Ge-
bäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signali-
siert eingn geringen Verbrauch, Ein Rückschluss auf den künl-
tig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich; insbe-
sondere können die Verbrauchsdaten einzelnerWohneinheiten
stark ditferieren, w€il sie von der Lage der Wohneinheiten im
Gebäude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen
Verhalten der Bewohner abhängen.
lm Fall längerer Leerstände wird hierfür ein pauschaler Zu-
schlag rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserlassunq
einbezogen. lm lntercsse der Vergleichbarkeit wird bei dezen-
tralen, in der Regel elektrisch betriebenen Warmwasseranla-
gen der lypische Verbrauch über eine Pauschale berücksich"
tigt. Gleichesgiltfür den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweit die genannten
Pauschalen in die Erlassung €ingegangen sind, ist der Tabelle
,Verbrauchsertassung" zu entn6hmen.

Prirürenemieverbrauch - Selts 3
Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude
ermittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärener-
giebedarf wird er mithilfe von UmrechnungsfaKoren ermittelt,
die die Vorkette derjeweils eingesetzten Energieträger bedck-
sichtigen.

Ptlichtanoaben lür lmmobillenanzeioen - Seite 2 und 3
Nach der EnEV besteht die Pllicht, in lmmobilienanzeigen die
in § 16a Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dalür
erforderlichen Angaben sind deln Energieausweis zu entneh-
men, j€ nach Ausweisart der Seite 2 od€r 3.

Veroleichsu,erne - Seite 2 l.Ild 3
Die Vergleichswe(e aul Endenergieebene sind modellhaft
ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte für grobe
Vergleiche der Werle dieses Gebäudes mit den Vergleichs-
werten anderer Gebäude sein. Es sind Bereiche angegeben,
innerhalb derer ungefähr die Werte für die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.
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